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Amt für Natur und Umwelt 
Uffizi per la natira e l’ambient 

Ufficio per la natura e l’ambiente 

Telefon: 081 257 29 46 

Telefax: 081 257 21 54 

E-Mail: trockenmauer@anu.gr.ch

Internet: www.anu.gr.ch

Formular Nr.: F-407-01 

Dok.-Name: 2013-1049 

Datum: 21. Juli 2023 

Fachgebiet: Landschaftspflege 

Beitragsgesuch 

Trockenmauern 

(Art. 37 Kantonales Natur- und Heimatschutzgesetz) 

Eingangsdatum ANU: 

 ___________________ 

Projekttitel 

Objektdaten 

Standortgemeinde:  Parzellen Nr.: 

Koordinaten.: 

Art der Mauer1: 

Quadratmeter Ansichtsfläche (ohne Fundament): Länge: Höhe: 

Gesuchsteller/-in 

Name der Person oder der Organisation2: 

Vertreten durch3:   

Adresse:   

Auszahlung (Bank, Postfinance), IBAN:   

Kontakt (Telefon und E-Mail):  

Finanzierung 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

Erwünschter Beitrag Kanton 

Kostenanteil Gesuchsteller/-in 

Beiträge Dritter 

Summe Fr. 

Zustimmung weiterer Betroffener 

Die vom Projekt Betroffenen erklären mit ihrer Unterschrift ihr Einverständnis zu den geplanten Massnahmen. 

Name, Vorname Tel.-Nr. Unterschrift 

 Grundeigentümer/-in 

 Bewirtschafter/-in 

 Gemeinde 

Arbeitsbeginn und -ende 

Arbeitsbeginn Arbeitsende 

1 freistehend / Stützmauer 

2 Gemeinden, Juristische Personen, Körperschaften, Vereine

3 Natürliche Personen 
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Deklaration Grundeigentümerin / Grundeigentümer 

Sicherung des Werks 

Gemäss Art. 28 lit. d KNHV sind Objekte, an welche Beiträge von über 25 000 Franken geleistet werden unter 
Schutz zu stellen. Die Unterschutzstellung ist im Grundbuch als öffentlich-rechtliche Eigentumsbeschränkung an-
zumerken. Sie wird mit dem Regierungsbeschluss verfügt und vom Amt für Natur und Umwelt beim Grundbuch-
amt angeordnet. Die Kosten des Eintrages fallen zu Lasten des Eigentümers / der Eigentümerin. Mit ihrer / seiner 
Unterschrift erklärt sich die Grundeigentümerin / der Grundeigentümer damit einverstanden. 

 

Unterhalts - und Erhaltungspflicht  

Gemäss Art. 28 lit. a KNHV besteht mit der Auszahlung eines Kantonsbeitrages an die Renovation einer Trocken-
mauer die Verpflichtung für deren Erhaltung. Entscheidend für den Erhalt des Objektes sind die jährliche Inspek-
tion und die regelmässige Durchführung eines einfachen Unterhalts durch den Gesuchsteller / die Gesuchstellerin 
oder eine von ihm / ihr beauftragte Person. Schadhafte Stellen sind umgehend zu reparieren. Stockausschläge 
von Bäumen und Sträuchern im Mauerbereich sind jährlich zu entfernen. Zur Mauer ist ein Düngerabstand von 
mindestens 1m einzuhalten. Grössere Schäden sind dem Amt für Natur und Umwelt mitzuteilen. 

Unterschrift Grundeigentümerin / Grundeigentümer 
 

Datum Unterschrift Grundeigentümerin / Grundeigentümer 

       ___________________________________________  

Projektunterlagen  

 Situationsplan mit Parzellenangaben und Eintrag der Trockenmauer(n) in genauer Länge, Nordpfeil und 
Massstab 

 Angaben zur Mauer 

 Mehrere Fotos 

 Funktion: Weidebegrenzung, Wegführung/-begrenzung, Terrassierung, Windschutz 

 Mauerbild: Findlingsmauerwerk, Bruchstein-Schichtenmauerwerk, Zyklopenmauerwerk 

 Ökologische Bedeutung: Angaben zu angrenzenden Lebensräumen und Strukturen wie Blumenwiesen, 
Gehölze, Totholz, Böschungen, Saum, Lesesteinhaufen sowie zu Tierarten 

 Landschaftliche Bedeutung: Landschaftstyp, historischer Verkehrsweg, typisches Element einer Kultur-
landschaft 

 Projektskizze mit Beschreibung der Massnahmen 

 Reparaturbedarf für einzelne Abschnitte der Mauer oder Totalsanierung  

 Bauablauf mit Zeitplan 

 Herkunft und Grösse der zugeführten Steine 

 Besonderheiten und Herausforderungen 

 Ursache des Schadens: kein Unterhalt, Bergdruck, Beweidung, Aufkommen von Gehölzen 

 Angaben zum künftigen Unterhalt und Vermeidung weiterer Schäden 

 Kosten 

 Kostenzusammenstellung mit erkennbarem Mengengerüst und Quadratmeterangaben, Reparaturbedarf 
berücksichtigen. 

 Unternehmerofferten (2 Stück) 

 Kostenanteil Gesuchsteller/-in aufgeteilt in Eigenmittel (Finanzbeitrag) und anrechenbare Kosten der Ei-
genarbeit. Die Eigenarbeit kann mit 30 Franken pro Stunde angerechnet werden. 

 Beiträge von Stiftungen, Vereinen, Firmen und anderen Organisationen werden als Beiträge Dritter ange-
geben. 
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Verbindliche Vorgaben 

Bei der Sanierung sind die Vorgaben gemäss dem Dokument «Sanierung von Trockenmauern – Informationen 
zur Bauausführung (ANU-407-11)» zu berücksichtigen (www.anu.gr.ch > Landschaft > Trockenmauern). 

Die Einhaltung der Auflagen wird durch das ANU kontrolliert. Werden sie nicht eingehalten kann der zugesagte 
Beitrag gekürzt oder komplett einbehalten werden. 

Bemerkungen 

Unterschrift Gesuchstellerin / Gesuchsteller 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, das Dokument ANU-407-11 gelesen zu haben und die darin enthaltenen 
Vorgaben betreffend Bau und Unterhalt umzusetzen. 

Datum Unterschrift der Gesuchstellerin / des Gesuchstellers 

 ___________________________________________  

Das Gesuch inklusive Unterlagen ist elektronisch (Scan, PDF) an trockenmauer@anu.gr.ch 

oder per Post an Amt für Natur und Umwelt, Ringstrasse 10, 7001 Chur einzureichen. 

http://www.anu.gr.ch/
mailto:trockenmauer@anu.gr.ch
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